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REACH-Erklärung der Agfa Materials GmbH 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bekanntlich ist die Verordnung 1907/2006/EG (REACH)“ am 1. Juni 2007 in Kraft getreten. 
 
Gemäß ihrer Richtlinie zur strengen Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist die Agfa-Gevaert 
verpflichtet,die REACH-Anforderungen zu erfüllen! Für Fragen bezüglich REACH wenden Sie sich 
bitte an Frau Lieve Galle, Coordinator Product Regulations (Lieve.Galle@Agfa.com; Tel.: +32 3 444 
5512). 
 
Der Agfa-Gevaert ist es voll bewusst, dass die Vorregistrierung unbedingt erforderlich ist, um die 
in REACH vorgesehenen, verschiedenen Übergangsperioden (3,5 bis 11 Jahre – je nach 
Gefährlichkeit und Gewichtsbandbreite des Stoffes) zur Registrierung nutzen zu können.  
Agfa-Gevaert hat das Verzeichnis aller ihrer gemäß REACH zu registrierender „phase-in“ Stoffe 
fertiggestellt und die Vorregistrierung abgeschlossen!  
Die Agfa-Gevaert hat ein vitales Interesse an einer ununterbrochenen Lieferung von Produkten, für 
die sie ein nachgeschalteter Anwender ist und unterhält entsprechende Kontakte mit den 
Lieferanten.  
 
REACH sieht mehrere Vorkehrungen für Stoffe in „Artikeln“ vor (im Gegensatz zu chemischen 
Stoffen bzw. Zubereitungen als solche) u.a. die Pflicht, die nachgeschalteten Anwender über einen 
auf der sogenannten „Kandidatenliste“ stehenden, besonders gefährlichen Stoff (substance of very 
high concern (SVHC)) zu informieren, falls dieser in einem Artikel enthalten ist. Die erste offizielle 
Ausgabe dieser Kandidatenliste ist von der Europäischen Chemikalien Agentur (ECHA) für Ende 
Oktober 2008 angekündigt.  
 
Von Agfa-Gevaert gelieferte Imaging-Artikel einschließlich aller Filme, Papiere und Druckplatten 
enthalten keine Stoffe, die auf dem ersten Entwurf der Kandidatenliste stehen, der zur Zeit auf der 
ECHA website zugänglich ist und der öffentlichen Beratung unterliegt. Voraussichtlich werden von 
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Agfa-Gevaert gelieferter Artikel auch weiterhin keine Stoffe enthalten, die bei zukünftigen 
Aktualisierungen auf die Kandidatenliste kommen wie z.B. bestimmte CMR-Stoffe Cat1 oder Cat 
2, PBT oder vPvB Stoffe oder Stoffe entsprechender Gefährlichkeit.  
 
Agfa-Gevaert setzt REACH proaktiv um und plant, Sie rechtzeitig über Agfa-Gevaerts REACH-
Anforderungen und über REACH-Unterstützung für Sie seitens Agfa-Gevaert zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 


